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Gemeindeverwaltung
Zentrale9310-0
Telefax 9310-20
eMail rathaus@gemein-
de.volkertshausen.de
Bürgermeister, Herr Röwer

9310-15
Sekretariat, Frau Sapper

9310-15
Hauptamt/Bauamt,
Herr Gschlecht 9310-19
Herr Heizmann 9310-25
Frau Kuhn 9310-14
Standesamt
(wird bei der Gemeindever-
waltung Steißlingen geführt)
Ansprechpartner: 
Frau Klingenberg

07738/ 9293-11
Grundbuchamt Villingen-
Schwenningen 07721/ 6811-0
Rechnungsamt
Herr Baum 9310-17
Frau Muffler 9310-13
Kasse
Frau Mast 9310-10
Einwohnermeldeamt
Frau Holzki 9310-23
Frau Fath 9310-12
Bauhof
Herr Sturm

0171/4773789 oder 7875
Feuerwehrgerätehaus 7097
Grundschule
Schulleiter Herr Brock

921378
Sekretariat 921379
Telefax 921380
Kindergarten 1526
Kinderkrippe 9394435
Wiesengrundhalle 9392433
Sprechstunden im Rathaus:
Montag – Freitag: 

08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr
sowie nach vorheriger 
Vereinbarung.
Gesprächstermine beim 
Bürgermeister bitte vorher
telefonisch vereinbaren.
Kirchen
Katholisches Pfarramt 
St. Verena 9398911
Evangelische 
Kirchengemeinde 
Aach-Volkertshausen 459
Gasversorgung

07731/ 5900-0
0800/ 7750007

Wasserversorgung
Notfallbereitschaftsdienst

07731/85432
Wassermeister Herr Gerdt

07731/85-415
Stromversorgung

07461/ 709-0
Stromausfälle

0800/3629477
oder
www.störungsauskunft.de
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Allgemeiner Notfalldienst

116117
Notruf (Polizei) 110
Polizeiposten Steißlingen

07738/ 1266
Polizeirevier Singen

07731/ 888-0
Arzt, Zahnarzt, Apotheke
Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Malte Schreiber,
Frau Werkmeister
Facharzt für Allgemein-
medizin, Bärenloh 3 932323
Zahnärztliche Gemein-
schaftspraxis
Dr. Spyros Chrysikopoulos
Bärenloh 3 6605
Viola-Apotheke
Volkertshausen
Frau Stephanie Haas-Komp,
Bärenloh 3 93260
Tagesmütterverein 
Landkreis Konstanz e.V. 
Hausherrenstr. 12, 
78315 Radolfzell

07732/ 820410

Nicht zum Sperrmüll gehören:
-   Wiederverwertbare Altstoffe: 
-   Papier und Kartonagen in die
    Blaue Tonne
-   Glas in die Altglascontainer
-   Verpackungen mit oder ohne
    grünen Punkt in den Gelben 
    Sack
-   Grünabfälle: Gartenabfälle in
    die Biotonne, auf den Kom-
    post oder im Bauhof abgeben
    (Schnittgut)
-   Baumaterial: sämtliche Teile, 
    die von Bau- bzw. Umbauar-
    beiten herstammen, wie 
    Holzgebälk, Fenster, Türen, 
    Isolierplatten usw., auf Depo-
    nien anliefern oder privat 
    entsorgen
-   Elektronikschrott: Kleingerä-
    te im Bauhof abgeben
-   Elektrogroßgeräte, Kühlgerä-
    te, Fernseher und PC-Bild-
    schirme: gesonderte Abfuhr 
    (Terminankündigung im 
    Amtsblatt)
-   Problemmüll: Farben, 
    Lösungsmittel, Batterien etc.
    zum Sondermüll-Sammel-
    fahrzeug bringen (Terminan-
    kündigung im Amtsblatt)
-   Altholz, wie Schränke, Holz-
    kisten, alte Holzmöbel, Tü-
    ren, Bretter, Lattenroste ohne
    Metallgegenstände, gepres-
    ste Spanplatten mit Furnier 
    usw.: gesonderte Abfuhr
-   Altmetall, Schrottsammlung 
    der Vereine (Terminankündi-
    gung im Amtsblatt), 
-   Waschmaschinen und Elek-
    troherde gehören nicht mehr
    zur Schrottsammlung (Elek-
    trogroßgeräte)
-   Sperrmüll aus Gewerbebe-
    trieben
-   Autoreifen

Dienstag, 19. Mai 2020
Gelber Sack

Montag, 25. Mai 2020
Biomüll
Altholz

Dienstag, 26. Mai 2020
Sperrmüll

Donnerstag, 28. Mai 2020
Blaue Tonne

Dienstag, 2. Juni 2020
Biomüll
Restmüll

Montag, 8. Juni 2020
Biomüll

Evang. Kirchennachrichten
„Die ev. Kirchengemeinde Aach-
Volkertshausen freut sich, wieder
Gottesdienste feiern zu können. 
Da wir strenge Sicherheitsvorkeh-
rungen treffen müssen, finden die
Gottesdienste zunächst an folgen-
den Terminen statt (Beginn: je-
weils um 10 Uhr): 
Christi Himmelfahrt, 21. Mai
Pfingstsonntag, 31. Mai
Sonntag, 14. Juni
Sonntag, 28. Juni
Wir freuen uns auf Ihren Besuch."

Spendenkonten bei der 
Gemeindekasse

Freiwillige Feuerwehr
50,00 € von Alt-Bürgermeister 
Alfred Mutter 
Neuer Kontostand: 200,00 €

Jugendfeuerwehr
50,00 € von Alt-Bürgermeister
Alfred Mutter 

Neuer Kontostand: 300,00 €

Herzlichen Dank!

Haushaltssatzung der Gemeinde
Volkertshausen für das Haus-
haltsjahr 2020

Die öffentliche Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Ge-
meinde Volkertshausen für das
Haushaltsjahr 2020 wird gemäß §
1 DVO GemO in Verbindung mit
der Satzung über die Form der öf-
fentlichen Bekanntmachung vom
25. Oktober 2010 in der Zeit vom 

20. Mai 2020 bis einschließlich
27. Mai 2020

durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, durchge-
führt.

Das Landratsamt Konstanz hat mit
Schreiben vom 16. April 2019 die
Gesetzmäßigkeit der Haushalts-
satzung bestätigt. Die Haushalts-
satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung und der
Haushaltsplan für das Jahr 2020
können ab Montag, den 1. Juni
2020 bis einschließlich Dienstag,
den 9. Juni 2020 im Rathaus, Sit-
zungszimmer, eingesehen wer-
den. 

Volkertshausen, den 20. Mai 2020
Röwer, Bürgermeister

Rathaus am 22. Mai 2020
(Freitag nach Christi 
Himmelfahrt) geschlossen

Am Freitag, den 22. Mai 2020
(Brückentag zwischen Christi
Himmelfahrt und dem darauf-
folgenden Wochenende) ist
das Rathaus geschlossen. Die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Rathauses nehmen
an diesem Tag Urlaub.

Rathaus weiterhin mit Sicher-
heitsvorkehrungen zugänglich

Das Rathaus wird – wie in den
vergangenen Wochen – unter
speziellen Sicherheitsvorkeh-
rungen und bei geregeltem Zu-
tritt zugänglich bleiben.

Bitte beachten Sie hierzu:

- Nehmen Sie vorab telefo-
nisch oder per E-Mail Kontakt
mit dem Bürgermeisteramt
auf, um zu klären, ob ein per-
sönliches Erscheinen für Ihr
Anliegen notwendig ist.

Entsorgung von Grünschnitt
Auf Grund des Feiertags 
„Christi Himmelfahrt“ wird die
Annahme von Grünschnitt im
Bauhof geändert.

Grünschnitt kann am Mittwoch,
den 
20. Mai 2020, von 
�   9.00 - 12.00 Uhr und von
� 15.00 - 18.00 Uhr
im Bauhof abgegeben werden.

Am Samstag, den 23. Mai
2020, findet keine Annahme
von Grünschnitt statt.

Grundschule 
Volkertshausen, 

Steigstraße 7

Die Bücherei hat mit Ein-
schränkungen wieder geöff-
net. Eine Medien-Liste mit
Suchfunktion sowie alle wei-
teren Informationen finden
Sie unter biblino.de/vol-
kertshausen. 

- Anliegen, die per Post, Fax, E-
Mail oder Telefon bearbeitet
werden können, sollen auf die-
se Weise erledigt werden.

- Für Anliegen, bei denen ein
persönliches Erscheinen im
Rathaus notwendig ist, bitte
nach Möglichkeit einen Termin
vereinbaren.

- Im Rathaus ist ein Mund-Na-
se-Schutz zu tragen, sofern
kein ausreichender Abstand
eingehalten werden kann.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten telefonisch
erreichbar.

- Telefon:  07774 / 9310 - 0
- Fax:        07774 / 9310 - 20
- E-Mail:    
gemeinde@volkertshausen.de

Aushang von 
Corona-Verordnungen

Die besonderen Beschränkun-
gen, die aktuell aufgrund der
Corona-Krise gelten, sind in der
Verordnung der Landesregie-
rung über infektionsschützen-
de Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Virus SARS-Cov-2
(CoronaVO) sowie weiteren er-
gänzenden Verordnungen gere-
gelt. Die einschlägigen Verord-
nungstexte können der Home-
page der Gemeinde Volkerts-
hausen entnommen werden.

Um Personen, die über keinen
Internetzugang verfügen, den
Zugang zu diesen Verordnun-
gen zu ermöglichen, werden sie
zudem an der Aushangtafel vor
dem Rathaus angebracht.

Informationen für 
Reiserückkehrer

Das Sozialministerium hat die
Verordnung zu Quarantänemaß-
nahmen für Ein- und Rückrei-
sende zur Eindämmung des Vi-
rus SARS-Cov-2 (CoronaVO Ein-
reise) erlassen.

Nach dieser müssen sich Perso-
nen, die aus dem Ausland nach
Baden-Württemberg einreisen,
in eine 14-tägige Quarantäne
begeben und das Bürgermeis-
teramt hiervon in Kenntnis set-
zen.

Ausnahmen gelten unter ande-
rem für Personen, die im grenzü-
berschreitenden Personen-, Wa-
ren- oder Güterverkehr tätig
sind, sich als Mitarbeiter von
Luft-, Schiffs-, Bahn- oder Bus-
verkehrsunternehmen im Aus-

land aufgehalten haben oder
die für die Aufrechterhaltung
von Gesundheitswesen oder
staatlichen Strukturen zwin-
gend notwendig sind. Ausge-
nommen sind auch klassische
Berufspendler, Durchreisende
oder Personen, die weniger als
48 Stunden im Ausland waren. 

Unter bestimmten Vorausset-
zungen sind auch Saisonar-
beitskräfte ausgenommen.

Bei Fragen zu den Regelungen
wenden Sie sich gerne an das
Rathaus.

Um Personen, die über keinen
Internetzugang verfügen, den
Zugang zu diesen Verordnungen
zu ermöglichen, werden sie zu-
dem an der Aushangtafel vor
dem Rathaus angebracht.

Grünannahme im Bauhof
Bitte den „Einbahnverkehr 
beachten!

Jeweils donnerstags von 15.00 -
18.00 Uhr und samstags von
9.00 - 12.00 Uhr werden im Bau-
hof Grünabfälle angenommen.
Bitte haben Sie Verständnis da-
für, dass außerhalb dieser Zeit
keine Grünabfälle angenommen
werden können. 

Die Grünabfälle dürfen nicht in
Plastiksäcken verpackt werden;
Äste und Heckenschnitt dürfen
nur mit Schnüren (nicht mit
Draht oder Kabel) gebündelt
werden. Stämme, Wurzeln und
Holzabfälle mit einer Stärke von
mehr als 5 cm dürfen nicht abge-
geben werden. 

Damit die Abgabe der Grünab-
fälle ohne Personenkontakt ge-
schehen kann, erfolgt die Ein-
fahrt zum Container im "Ein-
bahnverkehr" vom Hof des Feu-
erwehrgerätehauses aus. So-
bald der Grünabfall abgeladen
ist kann beim Bauhoftor wieder
ausgefahren werden.

Herzlichen Dank für Ihr 
Verständnis und Ihre Mithilfe. 

Altholzabfuhr

Am Montag, den 25. Mai 2020
ab 6.00 Uhr (Altholz bitte recht-
zeitig bereitstellen, nachträglich
abgestelltes Altholz wird nicht
mehr mitgenommen)
Einzelteile dürfen ein Gewicht
von 50 kg und eine Länge von
1,50 m nicht überschreiten.

Bei der Altholzabfuhr wird Alt-
holz aus dem Innenbereich (in-
nerhalb des Hauses) in haus-
haltsüblichen Mengen abgefah-
ren.

Nicht mitgenommen wird Alt-
holz aus dem Außenbereich (au-

ßerhalb des Hauses, Außenfas-
sade), imprägniertes Altholz
und Altholz aus Baumaßnah-
men.

Zur Altholzsammlung können
bereitgestellt werden:

Altholz aus dem Innenbereich:
Deckenverschalungen (z.B. Nut-
und Federbretter)
•  Dielenbretter
•  Zierbalken
•  Zimmertüren (Türblätter und 
    Türzargen)

Möbel aus Holz oder beschich-
tetem Holz und Spanplatten:
•  Küchen-, Wohn- und Schlaf-
    möbel
•  sonstige Inneneinrichtung

Gebrauchsgegenstände:
•  Einwegpaletten aus Vollholz
•  Obstkisten aus Vollholz
•  Versandkisten aus Vollholz

Übliche Verbindungselemente
aus Metall stellen für die Alt-
holzaufbereitung kein Problem
dar. Größere Anteile von Fremd-
stoffen müssen entfernt wer-
den.

Nicht mitgenommen werden:

Altholz aus Abbruch und Um-
bau:
•  Dachbalken und Dachlatten
•  Fachwerkhölzer
•  Konstruktionshölzer für tra-
    gende Teile
•  usw.

Altholz aus dem Außenbereich:
•  Außentüren und Zargen
•  Außenverbretterung
•  Balkonholz
•  Fenster und Fensterblöcke
•  Holzrollläden
•  usw.

Altholz aus dem Garten und
sonstigem Außenbereich
•  druckimprägnierte Hölzer
•  Eisenbahnschwellen
•  Holzmasten
•  Jäger- und Scherenzäune
•  Sortimente aus dem Garten- 
    und Landschaftsbau
•  Gartenmöbel
•  usw.

Diese Althölzer mit schädlichen
Verunreinigungen müssen pri-
vatrechtlich entsorgt werden
(z.B. bei):
•  ALBA Schwarzwald GmbH in
Singen, Otto-Hahn-Straße 10,
Tel.: 07731/87340
•  Riester Recycling GmbH in
Radolfzell, Gewerbestraße 22-
28, Tel.: 07732/99550
•  Hämmerle Recycling in Kon-
stanz, Wolfgang-Spengler-
Straße 11, Tel.: 07531/98400

Altholz aus Gebäuderenovie-
rung, Umbaumaßnahmen oder
Haushaltsauflösungen muss bei
der zuständigen Deponie ent-
sorgt werden.

Sperrmüllabfuhr am Dienstag,
den 26. Mai 2020
ab 6.00 Uhr (Sperrmüll bitte
rechtzeitig bereitstellen, nach-
träglich abgestellter Sperrmüll
wird nicht mehr mitgenommen)

Sperrmüllabfuhr: Was ist 
Sperrmüll?
Sperrige Hausratsgegenstände,
die auf Grund ihrer Größe (nicht
Menge) nicht in den Restmüllei-
mer passen, wie z.B. Matratzen,
Sofas, Sessel, Teppiche u.ä.; die
einzelnen Sperrgüter dürfen
nicht länger als 2 m und nicht
schwerer als 70 kg sein.


